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Allgemeine 
Auftragsbedingungen 

gemäß Bilanzbuchhalter-
gesetz 2014 

 
Präambel 

 
Der selbständige Bilanzbuchhalter (in der Folge „BB“) übt seine 
berufliche Tätigkeit aufgrund des Bilanzbuchhaltungsgesetzes 2014 (in 
der Folge „BiBuG“) aus und ist dazu nach Nachweis der vom Gesetz 
geforderten hohen Qualifikation öffentlich bestellt worden.  
 
Diese Allgemeinen Auftragsbedingungen gliedern sich in zwei Teile: Die 
Auftragsbedingungen des I. Teils gelten für Aufträge, bei denen die 
Auftragserteilung zum Betrieb des Unternehmens des Auftraggebers 
(Unternehmer iSd KSchG) gehört. Für Verbrauchergeschäfte gemäß 
Konsumentenschutzgesetz (Bundesgesetz vom 8.3.1979/BGBl Nr.140 
in der derzeit gültigen Fassung) gelten sie insoweit der II. Teil keine 
abweichenden Bestimmungen für diese enthält.  
 

I.Teil 
 

1. Allgemeine Grundlagen der Zusammenarbeit 
 

1.1.Diese „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Bilanzbuchhalter“ 
gelten für sämtliche Rechtsgeschäfte zwischen dem BB als 
Auftragnehmer und dem Auftraggeber, insbesondere für Werkverträge, 
Verträgen über die Führung von Büchern, die Vornahme der 
Personalverrechnung und der Abgabenverrechnung im Ausmaß der 
durch das BiBuG festgelegten Berufsrechte und gewerblichen 
Nebenrechte, die eine fachmännische Dienstleistung und Beratung von 
Auftraggebern durch BB im Rahmen der allgemein anerkannten 
Berufsgrundsätze und Standesregeln zum Gegenstand haben. 
Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
gültige Fassung. 
 
1.2.Für den Fall, dass einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Auftragsbedingungen unwirksam sein und/oder werden sollten, berührt 
dies die Wirksamkeit der verbleibenden Bestimmungen und der unter 
ihrer Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht. Die unwirksame 
ist durch eine wirksame Bestimmung, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahekommt, zu ersetzen. 
 
1.3.Der BB ist berechtigt, den Dienstleistungs-, Beratungs- und/ oder 
Vertretungsauftrag durch sachverständige, unselbständig beschäftigte 
Mitarbeiter, oder gewerbliche/ freiberufliche Kooperationspartner (ganz 
oder teilweise), durchführen zu lassen. 
 
1.4.Der Auftraggeber sorgt dafür, dass die organisatorischen 
Rahmenbedingungen bei Erfüllung des Dienstleistungs-, Beratungs- 
und/ oder Vertretungsauftrages an seinem Geschäftssitz ein möglichst 
ungestörtes, dem raschen Fortgang des Prozesses förderliches 
Arbeiten erlauben. Der BB ist verpflichtet, bei der Erfüllung der 
vereinbarten Leistung nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Berufsausübung vorzugehen. 
 

2. Geltungsbereich, Umfang und Ausführung des Auftrages 
 

2.1.Die Auftragsbedingungen gelten, wenn ihre Anwendung vereinbart 
wurde und auch für Zusatzvereinbarungen zwischen dem BB und dem 
Auftraggeber. 
 
2.2.Alle Dienstleistungs-, Beratungs- und/oder Vertretungsaufträge und 
sonstigen Vereinbarungen ergeben sich in der Regel aus der 
schriftlichen Auftragsvereinbarung zwischen Auftraggeber und BB. 
Fehlt diesbezüglich eine detaillierte schriftliche Auftragsvereinbarung, 
dann gilt im Zweifel 2.3 bis 2.5: 
 
2.3.Bei Beauftragung mit Bilanzbuchhaltungsleistungen sind die 
Tätigkeiten gemäß § 3 (1) BiBuG umfasst. 
 
2.4.Soweit Ausarbeitungen gemäß § 3 (1) BiBuG zum übernommenen 
Auftrag zählen, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer 
buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Prüfung, ob alle in Betracht 
kommenden insbesondere umsatzsteuerrechtlichen Begünstigungen 

wahrgenommen worden sind, es sei denn, hierüber besteht eine 
nachweisliche Beauftragung. 
 
2.5.Die Verpflichtung zur Erbringung von Leistungen gemäß § 3 (2) 
BiBuG bedarf jedenfalls einer gesonderten Beauftragung. Festgehalten 
wird ausdrücklich, dass vom Auftragsverhältnis – sei es als Haupt- oder 
als Nebenleistungspflicht -folgende Leistungen ausgenommen sind: 
a.Warnpflichten/Hinweispflichten/Krisenwarnpflichten und damit 
einhergehende Beratung im Zusammenhang mit Insolvenzgründen und 
insolvenzrechtlichen Überschuldungsthemen, insbesondere insolvenz-
rechtliche Überschuldungsprüfungen sowie Fortführungsprüfungen und 
Fortführungsprognosen. Dies gilt selbst dann, wenn im Anhang zum 
Jahresabschluss diesbezügliche Angaben gemacht werden müssen 
und kann ein solcher Umstand unter keinen wie auch immer gearteten 
Umständen als konkludente Auftragserweiterung verstanden werden. 
b.Es bestehen keinerlei Pflichten des BB zur Leistungserbringung, 
Warnung oder Aufklärung über den Umfang des Auftrages hinaus. 
 
2.6.Der BB ist verpflichtet sämtliche Dienstleistungen nach der 
geltenden Rechtslage zu erbringen. Ändert sich die Rechtslage nach 
Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung durch den BB, so ist 
der BB nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich 
daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen. Dies gilt auch für 
abgeschlossene Teile eines Auftrages. 
 

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers/Vollständigkeitserklärung 
 

3.1.Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem BB auch ohne 
dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages 
notwendigen Unterlagen zum vereinbarten Termin und in Ermangelung 
eines solchen rechtzeitig in geeigneter Form vorgelegt werden und ihm 
von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die 
Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch 
für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der 
Tätigkeit des BB bekannt werden. 
 
3.2.Der BB ist berechtigt, bei Tätigkeiten zur Vorbereitung und 
Erstellung von Jahres- und anderen Abschlüssen, für 
Beratungstätigkeiten und andere zu erbringende Tätigkeiten die 
Angaben des Auftraggebers, insbesondere Zahlenangaben, als richtig 
anzunehmen. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte 
Unrichtigkeiten hinzuweisen. 
 
3.3.Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem BB auch ohne dessen 
besondere Aufforderung, alle für die Erfüllung und Ausführung des 
Dienstleistungs-, Beratungs- und/oder Vertretungsauftrages 
notwendigen Unterlagen zeitgerecht vorzulegen und ihm von allen 
Vorgängen und Umständen in Kenntnis zu setzen, die für die 
Ausführung des Auftrages von Bedeutung sind. Die Konkretisierung der 
„zeitgerechten“ Vorlage wird gesondert vereinbart. Der Auftraggeber 
leistet Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit von sämtlichen zur 
Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen. Dies gilt auch für 
alle Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der 
Tätigkeit des BB bekannt werden. 
Ein Verzug, der auf der verspäteten Bereitstellung von Unterlagen oder 
Informationen durch den Auftraggeber zurückgeht, ist nicht vom BB zu 
vertreten. 
 
3.4.Vom BB angegebene Termine und Zeitpläne für die Fertigstellung 
von Produkten des BB oder Teilen davon sind bestmögliche 
Schätzungen und, sofern nicht anders schriftlich vereinbart, nicht 
bindend. Selbiges gilt für etwaige Honorarschätzungen: diese werden 
nach bestem Wissen erstellt; sie sind jedoch stets unverbindlich. 
 

4. Sicherung der Unabhängigkeit 
 

4.1.Die Vertragspartner verpflichten sich zur gegenseitigen Loyalität. 
 
4.2.Die Vertragspartner verpflichten sich gegenseitig, alle 
Vorkehrungen zu treffen, die geeignet sind, die Gefährdung der 
Unabhängigkeit der Kooperationspartner und Mitarbeiter des BB 
verhindern. Dies gilt insbesondere für Angebote des Auftraggebers auf 
Anstellung bzw. der Übernahme von Aufträgen auf eigene Rechnung. 
 

5. Berichterstattung 
 

5.1.Der BB verpflichtet sich, über seine Arbeit, die seiner Mitarbeiter und 
gegebenenfalls auch die seiner Kooperationspartner schriftlich Bericht 
zu erstatten, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. 
Die Übermittlung mittels E-Mail ist zulässig. 
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5.2.Der Auftraggeber und der BB stimmen überein, dass für den 
Dienstleistungs-, Beratungs- und Vertretungsauftrag eine dem 
Arbeitsfortschritt entsprechende entweder laufende- oder einmalige 
Berichterstattung als vereinbart gilt. Die Konditionen der 
Berichterstattung werden gesondert vereinbart. 
 
5.3.Gibt der BB über die Ergebnisse seiner Tätigkeit eine schriftliche 
Äußerung ab, ist ausschließlich diese ausschlaggebend für eine 
Beurteilung. 
 
5.4.(Kommunikation an den Auftraggeber) Alle auftragsbezogenen 
Auskünfte und Stellungnahmen, einschließlich Berichte, (allesamt 
Wissenserklärungen) des BB, seiner Mitarbeiter oder sonstiger 
Erfüllungsgehilfen („berufliche Äußerungen“) sind nur dann verbindlich, 
wenn sie schriftlich erfolgen. Berufliche Äußerungen in elektronischen 
Dateiformaten, welche per Fax oder E-Mail oder unter Verwendung 
ähnlicher Formen der elektronischen Kommunikation (speicher- und 
wiedergabefähig und nicht mündlich dh zB SMS aber nicht Telefon) 
erfolgen, übermittelt oder bestätigt werden, gelten als schriftlich; dies 
gilt ausschließlich für berufliche Äußerungen. 
 
5.5.(Kommunikation an den Auftraggeber) Der Auftraggeber stimmt 
hiermit zu, dass der BB elektronische Kommunikation mit dem 
Auftraggeber (zB via E-Mail) in unverschlüsselter Form vornimmt. Der 
Auftraggeber erklärt, über die mit der Verwendung elektronischer 
Kommunikation verbundenen Risiken (insbesondere Zugang, 
Geheimhaltung, Veränderung von Nachrichten im Zuge der 
Übermittlung) informiert zu sein. Der BB, seine Mitarbeiter, sonstigen 
Erfüllungsgehilfen oder Substitute haften nicht für Schäden, die durch 
die Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel verursacht 
werden. 
 
5.6.(Kommunikation an den BB) Der Empfang und die Weiterleitung von 
Informationen an den BB und seine Mitarbeiter sind bei Verwendung 
von Telefon – insbesondere in Verbindung mit automatischen 
Anrufbeantwortungssystemen, Fax, E-Mail und anderen Formen der 
elektronischen Kommunikation – nicht immer sichergestellt. Aufträge 
und wichtige Informationen gelten daher dem BB nur dann als 
zugegangen, wenn sie auch physisch (nicht (fern-)mündlich oder 
elektronisch) zugegangen sind, es sei denn, es wird im Einzelfall der 
Empfang ausdrücklich bestätigt. Automatische Übermittlungs- und 
Lesebestätigungen gelten nicht als solche ausdrücklichen 
Empfangsbestätigungen. Dies gilt insbesondere für die Übermittlung 
von Bescheiden und anderen Informationen über Fristen. Kritische und 
wichtige Mitteilungen müssen daher per Post oder Kurier an den BB 
gesandt werden. Die Übergabe von Schriftstücken an Mitarbeiter 
außerhalb der Kanzlei gilt nicht als Übergabe. 
 

6. Schutz des geistigen Eigentums/ Urheberrecht/ Nutzung 
 

6.1.Die Leistungen des BB sind urheberrechtlich geschützt. 
 
6.2.Der Auftraggeber verpflichtet sich, die im Zuge des 
Dienstleistungs-, Beratungs- und/oder Vertretungsauftrages vom BB, 
seinen Mitarbeitern und Kooperationspartnern erstellten 
Auswertungen, Berichte, Analysen, Entwürfe, Berechnungen, 
Planungen, Programme, Zeichnungen, Datenträger und dergleichen 
nur für seine Geschäftszwecke zu verwenden. Eine sonstige 
Verwertung ist unzulässig. 
 
6.3.Die Verwendung beruflicher Äußerungen des BB zu Werbezwecken 
durch den Auftraggeber ist unzulässig. Ein Verstoß berechtigt den BB 
zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge. 
 
6.4.Im Hinblick darauf, dass die erstellten Dienstleistungen geistiges 
Eigentum des BB sind, gilt das Nutzungsrecht derselben auch nach 
Bezahlung des Honorars ausschließlich für Geschäftszwecke des 
Auftraggebers und nur in dem im Vertrag bezeichneten Umfang. Jede 
rechtswidrig erfolgte Weitergabe, auch im Zuge einer Auflösung des 
Unternehmens oder eines Konkurses, aber auch die kurzfristige 
Überlassung zu Reproduktionszwecken zieht Schadenersatzansprüche 
des BB nach sich. 
 
6.5.Der BB verpflichtet sich seinerseits, das geistige Eigentum des 
Auftraggebers zu beachten, soweit er bei der Übergabe desselben 
ausdrücklich darauf hingewiesen worden ist. 
 

7. Mängelbeseitigung und Gewährleistung 
 

7.1.Der BB ist berechtigt und verpflichtet, nachträglich bekannt 
werdende Unrichtigkeiten und Mängel an seiner Dienstleistungs-, 

Beratungs- und/oder Vertretungsleistung zu beseitigen. Er ist 
verpflichtet, den Auftraggeber hiervon unverzüglich in Kenntnis zu 
setzen. Er ist berechtigt, auch für die ursprüngliche Äußerung 
informierte Dritte von der Änderung zu verständigen. 
 
7.2.Der Auftraggeber hat Anspruch auf kostenlose Beseitigung von 
Mängeln, sofern diese vom BB zu vertreten sind; dieser Anspruch 
erlischt sechs Monate nach erbrachter Leistung des BB bzw. – falls eine 
schriftliche berufliche Äußerung nicht abgegeben wird – sechs Monate 
nach Beendigung der beanstandeten Tätigkeit des BB. 
 
7.3.Der Auftraggeber hat bei Fehlschlägen der Nachbesserung 
etwaiger Mängel, Anspruch auf Minderung, oder – falls die erbrachte 
Leistung infolge des Fehlschlages der Nachbesserung für den 
Auftraggeber zu Recht ohne Interesse ist, – das Recht der Wandlung. 
Im Falle der Gewährleistung hat Nachbesserung jedenfalls Vorrang vor 
Preisminderung oder Wandlung. 
 
7.4.Soweit darüber hinaus Schadenersatzansprüche bestehen, gelten 
die Bestimmungen des Punktes 8. 
 

8. Haftung 
 

8.1.Sämtliche Haftungsregelungen gelten für alle Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis (vgl Punkt 2 
„Geltungsbereich, Umfang und Ausführung des Auftrages“), gleich aus 
welchem Rechtsgrund. Der BB haftet für Schäden im Zusammenhang 
mit dem Auftragsverhältnis (einschließlich dessen Beendigung) nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Anwendbarkeit des § 1298 
Satz 2 ABGB wird ausgeschlossen. 
 
8.2.Der BB und seine Mitarbeiter handeln bei der Durchführung der 
Beratung nach den allgemein anerkannten Prinzipien der 
Berufsausübung. Der BB hat entsprechend den Bestimmungen des § 
10 BiBuG eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen. Die 
Haftung des BB im Falle schlichter grober Fahrlässigkeit ist auf die im § 
10 Abs. 3 BiBuG vorgegebene Mindestversicherungssumme 
beschränkt. Dies gilt auch für die Verletzung von Verpflichtungen durch 
beigezogene Kollegen gemäß Punkt 1.3. 
 
8.3.Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs 
Monaten, nachdem der oder die Anspruchsberechtigten vom Schaden 
Kenntnis erlangt haben, spätestens aber innerhalb von drei Jahren ab 
Eintritt des (Primär)Schadens nach dem anspruchsbegründenden 
Ereignis gerichtlich geltend gemacht werden, sofern nicht in 
gesetzlichen Vorschriften zwingend andere Verjährungsfristen 
festgesetzt sind.  
 
8.4.Eine Haftung des BB Dritten gegenüber ist in jedem Fall 
ausgeschlossen. Geraten Dritte mit der Arbeit des BB wegen des 
Auftraggebers in welcher Form auch immer in Kontakt hat der 
Auftraggeber diese über diesen Umstand ausdrücklich aufzuklären.  
 
 

9. Verpflichtung zur Verschwiegenheit/ Datenschutz 
 

9.1.Der BB ist gemäß § 39 BiBuG verpflichtet, seine Mitarbeiter und die 
hinzugezogenen selbständigen Bilanzbuchhalter, über alle 
Angelegenheiten, die ihnen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für 
den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren. Diese 
Schweigepflicht bezieht sich sowohl auf den Auftraggeber als auch auf 
dessen Geschäftsverbindungen. 
 
9.2.Nur der Auftraggeber selbst, nicht aber dessen Erfüllungsgehilfen, 
kann den BB schriftlich von dieser Schweigepflicht entbinden. 
 
9.3.Soweit es zur Verfolgung von Ansprüchen des BB (insbesondere 
Ansprüche auf Honorar) oder zur Abwehr von Ansprüchen gegen den 
BB (insbesondere Schadenersatzansprüche des Auftraggebers oder 
Dritter gegen den BB) notwendig ist, ist der BB von seiner beruflichen 
Verschwiegenheitspflicht entbunden. 
 
9.4.Der BB darf Berichte, Auswertungen und sonstige schriftliche 
Äußerungen über seine Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des 
Auftraggebers aushändigen, es sei denn, dass eine gesetzliche 
Verpflichtung hierzu besteht. 
 
9.5.Die Schweigepflicht des BB, seiner Mitarbeiter und der 
hinzugezogenen selbständigen Bilanzbuchhalter gilt auch für die Zeit 
nach Beendigung des Auftrages. Ausgenommen sind Fälle, in denen 
eine gesetzliche Verpflichtung zur Auskunftserteilung besteht. 
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9.6.Der BB ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im 
Rahmen der Zweckbestimmungen des Dienstleistungs-, Beratungs- 
und/ oder Vertretungsauftrages zu verarbeiten, oder durch Dritte 
verarbeiten zu lassen. Der BB gewährleistet gemäß den Bestimmungen 
des Datenschutzgesetzes die Verpflichtung zur Wahrung des 
Datengeheimnisses. Dem BB überlassenes Material (Datenträger, 
Daten, Unterlagen, Auswertungen, Programme, etc.), sowie alle 
Ergebnisse aus der Durchführung der Arbeiten werden grundsätzlich 
dem Auftraggeber zurückgegeben. 
 
9.7.Der BB verpflichtet sich, Vorsorge zu treffen, dass der Auftraggeber 
seiner Auskunftspflicht nach Artikel 15 DSGVO nachkommen kann. 
Sofern für solche Auskünfte kein Honorar vereinbart wurde, ist nach 
dem tatsächlichen Aufwand an den Auftraggeber zu verrechnen. 
 
9.8.Der BB hat auf Verlangen und Kosten des Auftraggebers alle 
Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass seiner Tätigkeit von 
diesem erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel 
zwischen dem BB und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, 
die dieser in Urschrift besitzt. Der BB kann von Unterlagen, die er an 
den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen 
oder zurückbehalten. 
 
9.9.Der BB ist berechtigt die im Zusammenhang mit der Erledigung 
eines Auftrages ihm übergebenen und die von ihm selbst angefertigten 
Unterlagen und Dokumente gemäß Punkt 9.6 sowie den über den 
Auftrag geführten Schriftwechsel im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen aufzubewahren. 
 

10. Honoraranspruch und -höhe 
 
10.1.Sofern nicht ausdrücklich Unentgeltlichkeit vereinbart ist, wird 
jedenfalls gemäß § 1004 und § 1152 ABGB eine angemessene 
Entlohnung geschuldet. Höhe und Art des Honoraranspruchs des BB 
ergeben sich aus der zwischen ihm und seinem Auftraggeber 
getroffenen Vereinbarung. Sofern nicht nachweislich eine andere 
Vereinbarung getroffen wurde, sind Zahlungen des Auftraggebers 
immer auf die älteste Schuld anzurechnen. 
 
10.2.Auch die Wegzeit wird im notwendigen Umfang verrechnet. 
 
10.3.Das Aktenstudium in der eigenen Kanzlei, das nach Art und 
Umfang zur Vorbereitung des BB notwendig ist, kann gesondert 
verrechnet werden. 
 
10.4.Der BB verrechnet die Nebenkosten und die Umsatzsteuer 
zusätzlich. Beispielhaft aber nicht abschließend im Folgenden: 

a.Zu den verrechenbaren Nebenkosten zählen auch belegte oder 
pauschalierte Barauslagen, Reisespesen (bei Bahnfahrten 1. Klasse), 
Diäten, Kilometergeld, Kopierkosten und ähnliche Nebenkosten. 

b.Bei besonderen Haftpflichtversicherungserfordernissen zählen die 
betreffenden Versicherungsprämien (inkl. Versicherungssteuer) zu den 
Nebenkosten. 

c.Weiters sind als Nebenkosten auch Personal- und 
Sachaufwendungen für die Erstellung von Berichten, Gutachten und 
ähnliches anzusehen. 
 
10.5.Erweist sich durch nachträglich hervorgekommene besondere 
Umstände oder auf Grund besonderer Inanspruchnahme durch den 
Auftraggeber ein bereits vereinbartes Entgelt als unzureichend, so hat 
der BB den Auftraggeber darauf hinzuweisen und sind 
Nachverhandlungen zur Vereinbarung eines angemessenen Entgelts 
zu führen (auch bei unzureichenden Pauschalhonoraren). 
 
10.6.Entgelte und Entgeltvorschüsse sind mangels anderer 
Vereinbarungen sofort nach deren schriftlicher Geltendmachung fällig. 
Für Entgeltzahlungen, die später als 14 Tage nach Fälligkeit geleistet 
werden, können Verzugszinsen verrechnet werden. Bei beiderseitigen 
Unternehmergeschäften gelten Verzugszinsen in der in § 456 1. und 2. 
Satz UGB festgelegten Höhe. 
 
10.7.Gegen Rechnungen kann innerhalb von 4 Wochen ab 
Rechnungsdatum schriftlich beim BB Einspruch erhoben werden. 
Andernfalls gilt die Rechnung als anerkannt. Die Aufnahme einer 
Rechnung in die Bücher gilt jedenfalls als Anerkenntnis. 
 
10.8.Unterbleibt die Ausführung des Auftrages (z.B. wegen Rücktritt 
oder Kündigung), so gebührt dem BB gleichwohl das vereinbarte 
Entgelt (Honorar), wenn er zur Leistung bereit war und durch Umstände, 
deren Ursache auf Seiten des Auftraggebers liegen, ein bloßes 

Mitverschulden des BB bleibt diesbezüglich außer Ansatz, daran 
gehindert worden ist; der BB braucht sich in diesem Fall nicht anrechnen 
zu lassen, was er durch anderweitige Verwendung seiner und seiner 
Mitarbeiter Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben unterlässt. 
 
10.9.Unterbleibt die Ausführung des Auftrages durch Umstände, die auf 
Seiten des BB einen wichtigen Grund darstellen, so hat er nur Anspruch 
auf den seinen bisherigen Leistungen entsprechenden Teil des 
Honorars. Dies gilt insbesondere dann, wenn seine bisherigen 
Leistungen trotz Kündigung für den Auftraggeber verwertbar sind. 
 
10.10.Bei Nichteinhaltung der Beendigungsfrist gemäß Punkt 11.2 
durch den Auftraggeber, sowie bei Vertragsauflösung gemäß Punkt 
12.2 durch den BB behält der BB den vollen Honoraranspruch für drei 
Monate. 
 
10.11.Der BB kann entsprechende Vorschüsse verlangen und seine 
(fortgesetzte) Tätigkeit von der Zahlung dieser Vorschüsse abhängig 
machen. Bei Daueraufträgen darf die Erbringung weiterer Leistungen 
bis zur Bezahlung früherer Leistungen (sowie allfälliger Vorschüsse 
gemäß Satz 1) verweigert werden. Bei Erbringung von Teilleistungen 
und offener Teilhonorierung gilt dies sinngemäß. 
 
10.12.Der BB kann auch die Auslieferung des Leistungsergebnisses 
von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Auf 
das gesetzliche Zurückbehaltungsrecht (§ 471 ABGB, § 369 UGB) wird 
in diesem Zusammenhang verwiesen. Wird das Zurückbehaltungsrecht 
zu Unrecht ausgeübt, haftet der BB nur bei krass grober Fahrlässigkeit 
bis zur Höhe seiner noch offenen Forderung. Bei Dauerverträgen darf 
die Erbringung weiterer Leistungen bis zur Bezahlung früherer 
Leistungen verweigert werden. Bei Erbringung von Teilleistungen und 
offener Teilhonorierung gilt dies sinngemäß. 
 
10.13.Eine Beanstandung der Arbeiten des BB berechtigt, außer bei 
offenkundigen wesentlichen Mängeln, nicht zur Zurückhaltung der ihm 
nach Punkt 10.1-10.5 zustehenden Vergütungen. 
 
10.14.Eine Aufrechnung gegen Forderungen des BB auf Vergütungen 
nach Punkt 10.1-10.5 ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen zulässig. 
 

11. Kündigung 
 
11.1.Soweit nicht etwas Anderes schriftlich vereinbart oder gesetzlich 
zwingend vorgeschrieben ist, können die Vertragspartner den Vertrag 
jederzeit mit sofortiger Wirkung schriftlich kündigen. Der 
Honoraranspruch bestimmt sich nach Punkt 10. 
 
11.2.Ein – im Zweifel stets anzunehmender – Dauerauftrag kann 
allerdings, soweit nichts Anderes schriftlich vereinbart ist, ohne 
Vorliegen eines wichtigen Grundes nur unter Einhaltung einer Frist von 
drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats („Beendigungsfrist“) 
gekündigt werden. 

 
12. Beendigung bei Annahmeverzug und unterlassener Mitwirkung 

des Auftraggebers und rechtlichen Ausführungshindernissen 
 
12.1.Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom BB 
angebotenen Leistung in Verzug oder unterlässt der Auftraggeber eine 
ihm nach Punkt 3 oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der BB 
zur fristlosen Beendigung des Vertrages berechtigt. Gleiches gilt, wenn 
der Auftraggeber eine (auch teilweise) Durchführung des Auftrages 
verlangt, die, nach begründetem Dafürhalten des BB, nicht der 
Rechtslage oder berufsüblichen Grundsätzen entspricht. Seine 
Honoraransprüche bestimmen sich nach Punkt 10. Annahmeverzug 
sowie unterlassene Mitwirkung seitens des Auftraggebers begründen 
auch dann den Anspruch des BB auf Ersatz der ihm hierdurch 
entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, 
wenn der BB von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht. 
 
12.2.Bei Verträgen über die Führung der Bücher, die Vornahme der 
Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ist eine fristlose 
Beendigung durch den BB gemäß Punkt 12.1 zulässig, wenn der 
Auftraggeber seiner Mitwirkungspflicht gemäß Punkt 3 zweimal 
nachweislich nicht nachkommt. 
 

13. Anzuwendendes Recht/ Erfüllungsort/ Gerichtsstand 
 
13.1.Auf diesen Vertrag zwischen dem BB und Auftraggeber ist 
materielles österreichisches Recht unter Ausschluss der 
Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts anwendbar. 
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13.2.Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung des BB. 
 
13.3.Für Streitigkeiten ist das Gericht am Unternehmensort des BB 
zuständig. 
 

14. Wirtschaftsfreundliches Mittel der Streitschlichtung 
 
14.1.Für den Fall von Streitigkeiten aus diesem Vertrag, die nicht 
einvernehmlich geregelt werden können, vereinbaren die 
Vertragsparteien einvernehmlich zur außergerichtlichen Beilegung des 
Konfliktes eingetragene Mediatoren (ZivMediatG) mit dem Schwerpunkt 
Wirtschaftsmediation aus der Liste des Justizministeriums beizuziehen. 
Sollte über die Auswahl der Wirtschaftsmediatoren oder inhaltlich kein 
Einvernehmen hergestellt werden können, werden frühestens ein 
Monat ab Scheitern der Verhandlungen rechtliche Schritte eingeleitet. 
 
14.2.Im Falle einer nicht zustande gekommenen oder abgebrochenen 
Mediation, gilt in einem allfällig eingeleiteten Gerichtsverfahren 
österreichisches Recht. Sämtliche aufgrund einer vorherigen Mediation 
angelaufenen notwendigen Aufwendungen, insbesondere auch jene für 
einen beigezogenen Rechtsberater, können vereinbarungsgemäß in 
einem Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren als „vorprozessuale 
Kosten“ geltend gemacht werden. 
 

II.Teil 
 

15. Ergänzende Bestimmungen für Verbrauchergeschäfte 
 
15.1.Für Verträge zwischen Wirtschaftstreuhändern und Verbrauchern 
gelten die zwingenden Bestimmungen des Konsumenten-
schutzgesetzes. 
 
15.2.Der BB haftet nur für vorsätzliche und grob fahrlässig verschul-
dete Verletzung der übernommenen Verpflichtungen. 
 
15.3.Anstelle der im Punkt 8.2. normierten Begrenzung ist auch im Falle 
grober Fahrlässigkeit die Ersatzpflicht des BB nicht begrenzt. 
 
15.4.Punkt 7.2 (Frist für Mängelbeseitigungsanspruch) und Punkt 8.3 
(Geltendmachung der Schadenersatzansprüche innerhalb einer 
bestimmten Frist) gilt nicht. 
 
15.5.Rücktrittsrecht gemäß § 3 KSchG: 
Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung nicht in den vom BB 
dauernd benützten Kanzleiräumen abgegeben, so kann er von seinem 
Vertragsantrag oder vom Vertrag zurücktreten. Dieser Rücktritt kann bis 
zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer Woche 
erklärt werden; die Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde, die 
zumindest den Namen und die Anschrift des BB sowie eine Belehrung 
über das Rücktrittsrecht enthält, an den Verbraucher, frühestens jedoch 
mit dem Zustandekommen des Vertrages zu laufen. Das Rücktrittsrecht 
steht dem Verbraucher nicht zu, 

a.wenn er selbst die geschäftliche Verbindung mit dem BB oder dessen 
Beauftragten zwecks Schließung dieses Vertrages angebahnt hat,  

b.wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine Besprechungen 
zwischen den Beteiligten oder ihren Beauftragten vorangegangen sind 
oder 

c. bei Verträgen, bei denen die beiderseitigen Leistungen sofort zu 
erbringen sind, wenn sie üblicherweise von BB außerhalb ihrer 
Kanzleiräume geschlossen werden und das vereinbarte Entgelt € 15 
nicht übersteigt. 
 
Der Rücktritt bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der Schriftform. Es 
genügt, wenn der Verbraucher ein Schriftstück, das seine 
Vertragserklärung oder die des BB enthält, dem BB mit einem Vermerk 
zurückstellt, der erkennen lässt, dass der Verbraucher das 
Zustandekommen oder die Aufrechterhaltung des Vertrages ablehnt. Es 
genügt, wenn die Erklärung innerhalb einer Woche abgesendet wird. 
 
Tritt der Verbraucher gemäß § 3 KSchG vom Vertrag zurück, so hat Zug 
um Zug 

a.der BB alle empfangenen Leistungen samt gesetzlichen Zinsen vom 
Empfangstag an zurückzuerstatten und den vom Verbraucher auf die 
Sache gemachten notwendigen und nützlichen Aufwand zu ersetzen, 

b.der Verbraucher dem BB den Wert der Leistungen zu vergüten, 
soweit sie ihm zum klaren und überwiegenden Vorteil gereichen. 
 
Gemäß § 4 Abs 3 KSchG bleiben Schadenersatzansprüche unberührt. 

 
15.6.Kostenvoranschläge gemäß § 5 KSchG: 
Für die Erstellung eines Kostenvoranschlages im Sinn des § 1170a 
ABGB durch den BB hat der Verbraucher ein Entgelt nur dann zu 
zahlen, wenn er vorher auf diese Zahlungspflicht hingewiesen worden 
ist. 
Wird dem Vertrag ein Kostenvoranschlag des BB zugrunde gelegt, so 
gilt dessen Richtigkeit als gewährleistet, wenn nicht das Gegenteil 
ausdrücklich erklärt ist. 
 
15.7.Mängelbeseitigung: Punkt 7 wird ergänzt: 
Ist der BB nach § 932 ABGB verpflichtet, seine Leistungen zu 
verbessern oder Fehlendes nachzutragen, so hat er diese Pflicht zu 
erfüllen, an dem Ort, an dem die Sache übergeben worden ist. Ist es für 
den Verbraucher tunlich, die Werke und Unterlagen vom BB gesendet 
zu erhalten, so kann dieser diese Übersendung auf seine Gefahr und 
Kosten vornehmen. 
 
15.8.Gerichtsstand: Anstelle Punkt 13.3 gilt: 
Hat der Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt oder ist er im Inland beschäftigt, so kann für 
eine Klage gegen ihn nach den §§ 88, 89, 93 Abs 2 und 104 Abs1 JN 
nur die Zuständigkeit eines Gerichtes begründet werden, in dessen 
Sprengel der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der 
Beschäftigung liegt. 
 
15.9.Verträge über wiederkehrende Leistungen: 

a.Verträge, durch die sich der BB zu Werkleistungen und der 
Verbraucher zu wiederholten Geldzahlungen verpflichten und die für 
eine unbestimmte oder eine ein Jahr übersteigende Zeit geschlossen 
worden sind, kann der Verbraucher unter Einhaltung einer 
zweimonatigen Frist zum Ablauf des ersten Jahres, nachher zum Ablauf 
jeweils eines halben Jahres kündigen. 

b.Ist die Gesamtheit der Leistungen eine nach ihrer Art unteilbare 
Leistung, deren Umfang und Preis schon bei der Vertragsschließung 
bestimmt sind, so kann der erste Kündigungstermin bis zum Ablauf des 
zweiten Jahres hinausgeschoben werden. In solchen Verträgen kann 
die Kündigungsfrist auf höchstens sechs Monate verlängert werden. 

c.Erfordert die Erfüllung eines bestimmten, in lit. a) genannten 
Vertrages erhebliche Aufwendungen des BB und hat er dies dem 
Verbraucher spätestens bei der Vertragsschließung bekannt gegeben, 
so können den Umständen angemessene, von den in lit. a) und b) 
genannten abweichende Kündigungstermine und Kündigungsfristen 
vereinbart werden. 

d.Eine Kündigung des Verbrauchers, die nicht fristgerecht 
ausgesprochen worden ist, wird zum nächsten nach Ablauf der 
Kündigungsfrist liegenden Kündigungstermin wirksam. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


